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AGB Regiestunden

1. 
Sämtlichen mit NUNTIO Audio-Video Solutions GmbH (in weiterer Folge NUNTIO genannt) im Zusammenhang mit der 
Verrechnung von Regiestunden und allfälliger Leistungen nach Stundensatz durch NUNTIO, unterliegt der Kunde den 
„AGB Regiestunden“, neben den sonst anzuwendenden AGB von NUNTIO in jenen Punkten, die mit diesen „AGB 
Regiestunden“ nicht spezieller geregelt sind. Widerstreitende AGB des Kunden sind seitens NUNTIO nicht anerkannt, 
es sei denn, es wird anders ausdrücklich vereinbart. 

2. 
Sämtliche in den Anboten von NUNTIO enthaltenen Stundenangaben sind unverbindliche Schätzwerte, deren 
Überschreiten ohne Warnung des Kunden zulässig ist, es sei denn die im Anbot genannten Stunden werden um mehr 
als 50% überschritten. Die Leistungen werden - wenn es nicht anders vereinbart wird - nach tatsächlichem Zeit- und 
Personalaufwand verrechnet. Ein Arbeitstag beginnt frühestens um 0:00 Uhr und endet spätestens um 24:00 
desselben Kalendertages, ein Arbeitstag darf je Mitarbeiter nicht länger als 10 Stunden dauern. Die einzelnen 
Stundensätze werden je nach Qualifikation und Anforderung des Mitarbeiters im Anbot zur Leistung angeführt.

3.
Der Kunde erhält - außer es ist anders vereinbart - am Ende des Auftrages die Stundenabrechnung und gilt diese als 
genehmigt, wenn er nicht binnen 24 Stunden schriftlich widerspricht. Im Fall des Widerspruches ist NUNTIO dennoch 
berechtigt, die gemeldeten Stunden mit der Rechnung zu verrechnen, trägt jedoch im Fall der gerichtlichen 
Auseinandersetzung über die Rechnung die Beweislast für die geleisteten Stunden.
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